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4. Angaben zur Fremdwährungsumrechnung

4.1

IAS 21.52

1. IAS 21.52(a) ●

2. IAS 21.52(b) ●

3. IAS 21.53

4. IAS 21.54

5. IAS 21.55

6. IAS 21.56

IAS 21.57

7. IAS 21.57(a) ●
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Saldo der Umrechnungsdifferenzen, der im sonstigen Ergebnis 
erfasst und einem separaten Bestandteil des Eigenkapitals 
kumuliert wurde, und eine Überleitungsrechnung des Betrags 
solcher Differenzen zum Beginn und am Ende der 
Berichtsperiode.

Anhangangabe (notes)

Grundsätzliches
(im Falle einer Unternehmensgruppe beziehen sich die Bestimmungen des IAS 21.53 und IAS 21.55-57 auf die funktionale Währung 
des Mutterunternehmens)

Folgende Angaben sind erforderlich:

die Informationen deutlich als zusätzliche Informationen zu 
kennzeichnen, um sie von den Informationen zu unterscheiden, 
die mit den IFRS übereinstimmen;

Betrag der Umrechnungsdifferenzen, die im Gewinn oder 
Verlust erfasst wurden. Ausnahme: Umrechnungsdifferenzen, 
die gem. IFRS 9 erfolgswirksam zu ihrem beizulegenden 
Zeitwert bewertet wurden;

Wenn die Darstellungswährung nicht der funktionalen Währung 
entspricht, ist dieser Umstand zusammen mit der Nennung der 
funktionalen Währung und einer Begründung für die Verwendung 
einer abweichenden Währung anzugeben.

Bei einem Wechsel der funktionalen Währung des berichtenden 
Unternehmens oder eines wesentlichen ausländischen 
Geschäftsbetriebs sind dieser Umstand und die Gründe 
anzugeben, die zur Umstellung der funktionalen Währung geführt 
haben.

Veröffentlicht ein Unternehmen seinen Abschluss in einer anderen 
Währung als seiner funktionalen Währung, darf es den Abschluss 
nur dann als mit den IFRS übereinstimmend bezeichnen, wenn es 
sämtlichen Anforderungen jedes anzuwendenden Standards und 
jeder anzuwendenden Interpretationen dieser Standards, 
einschließlich die in IAS 21.39 und 21.42 dargelegte 
Umrechnungsmethode, erfüllt.

Ein Unternehmen stellt seinen Abschluss oder andere 
Finanzinformationen manchmal in einer anderen Währung als 
seiner funktionalen Währung dar, ohne die Anforderungen des IAS 
21.55 zu erfüllen (Bsp.: nur ausgewählte Positionen des 
Abschlusses werden umgerechnet; ein Unternehmen, dessen 
funktionale Währung nicht die Währung eines Hochinflationslandes 
ist, rechnet seinen Abschluss in eine andere Währung um, indem 
es für alle Posten den letzten Stichtagskurs verwendet ). Derartige 
Umrechnungen entsprechen nicht den IFRS und den in IAS 21.57 
genannten erforderlichen Angaben.

Stellt ein Unternehmen seinen Abschluss oder andere Finanzinformationen in einer anderen Währung als seiner 
funktionalen Währung oder seiner Darstellungswährung dar und werden die Anforderungen von IAS 21.55 nicht 
erfüllt, so hat das Unternehmen:
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Anhangangabe (notes)

8. IAS 21.57(b) ●

9. IAS 21.57(c) ●

die Währung anzugeben, in der die zusätzlichen Informationen 
dargestellt werden;

die funktionale Währung des Unternehmens und die 
verwendete Umrechnungsmethode zur Ermittlung der 
zusätzlichen Informationen anzugeben.
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4. Angaben zur Fremdwährungsumrechnung

4.2

IAS 29.40

1. IAS 29.9

2. IAS 29.25

3. IAS 1.117

4. IAS 29.39(a)

5. IAS 29.39(b)

6. IAS 29.39(c)
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Art und Höhe des Preisindexes am Abschlussstichtag sowie 
Veränderungen des Indexes während der aktuellen und der 
vorherigen Periode. 
Es ist sinnvoll, die kumulierte Inflationsrate über drei Jahre zum 
Bilanzstichtag für jede Periode, die im Jahresabschluss dargestellt 
wird, anzugeben.

Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode.

Anhangangabe (notes)

Angaben bei Hochinflation

Der Gewinn oder Verlust aus der Nettoposition der monetären 
Posten ist in das Ergebnis einzubeziehen und gesondert 
anzugeben (sofern nicht in Gesamtergebnisrechnung separat 
ausgewiesen).

Am Ende der ersten Periode und in den folgenden Perioden werden 
sämtliche Bestandteile des Eigenkapitals jeweils vom Beginn der 
Periode oder vom Zeitpunkt einer ggf. späteren Zuführung an durch 
Anwendung eines allgemeinen Preisindexes angepasst. Die 
Änderungen des Eigenkapitals in der Periode werden gem. IAS 1 
angegeben.

Die von IAS 29 geforderten Angaben sind notwendig, um die Grundlage für die Behandlung der 
Inflationsauswirkungen im Abschluss zu verdeutlichen. Ferner sind sie dazu bestimmt, weitere Informationen zu 
geben, die für das Verständnis dieser Grundlage und der daraus resultierenden Beträge notwendig sind.

Angabe, dass der Abschluss und die Vergleichszahlen für frühere 
Perioden aufgrund von Änderungen der allgemeinen Kaufkraft in 
der funktionalen Währung angepasst wurden und daher in der am 
Abschlussstichtag geltenden Maßeinheit angegeben sind.

Angabe, ob der Abschluss auf dem Konzept historischer 
Anschaffungs- und Herstellungskosten oder dem Konzept der 
Tageswerte basiert.


